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Antrag auf Zustimmung zur Erneuerung der Genehmigung für den 
Fallschirmlandeplatz auf Flst. 2165, Gewann Westelberg, Gemarkung Schörzingen 
 
 
Sachverhalt 
 
Der Eigentümer des Flst. 2165 nutzt sein Grundstück seit 2009 als Fallschirmlandeplatz. Seine in 
Weil der Stadt ansässige Firma für Fallschirmsport hat dafür seit 2009 eine unbefristete 
Außenlandegenehmigung. 
 
Luftbild Flst. 2165 (rot) – Sonderlandeplatz Zepfenhan – Neuhaus 
 

 
 
 

Amt: Bauamt   

Bearbeiter: Sabine Neumann   

Aktenzeichen: 632.6:Flst. 2165 Fallschirmlandeplatz    
     

Protokollauszug an: Ortsvorsteher, Bauamt    



Auszug aus der Außenlandegenehmigung von 2009: 
 

 

   



 

 
 
 
Erfordernis der Erneuerung der Außenlandegenehmigung 
 
Der Deutsche Fallschirmsport Verband teilte Mitte letzten Jahres allen Inhabern einer unbefristeten 
Außenlandeerlaubnis mit, dass sich die Vorgaben für die Beantragung und Erteilung von 
Außenlandeerlaubnissen geändert hätten und es infolgedessen erforderlich sei, die unbefristeten 
Außenlandeerlaubnisse zu erneuern.  
 
 
Stellungnahme der Verwaltung 
 
Neben der Zustimmung des Grundstückseigentümers sind die Zustimmungen der Unteren 
Naturschutzbehörde und neu des Ordnungsamtes der Kommune, auf deren Gemarkung sich der 
Fallschirmlandeplatz befindet, erforderlich. Aus diesem Grund ist der Antragsteller im Dezember 
2024 auf die Stadt zugekommen mit dem Antrag, der Erneuerung seiner Außenlandegenehmigung 
zuzustimmen. 
 
Die Zustimmung der Unteren Naturschutzbehörde (Landratsamt) liegt bereits vor. 
 
Im Jahr 2023 wurde der Flugbetrieb auf dem Sonderlandeplatz Zepfenhan stark ausgeweitet. Es 
kam durch das vom neuen Flugplatzbetreiber eingesetzte größere Absetzflugzeug zu 
Lärmbelästigungen, gegen die sich Teile der Bevölkerung von Schörzingen und den anderen 
betroffenen Gemeinden wehrten. Die Fallschirmspringer, die von diesem Flugzeug abgesetzt 
wurden, landeten nicht auf dem Flst. 2165, sondern auf dem nicht weit entfernten Grundstück eines 
anderen Fallschirmsportclubs. 
 
Die Fallschirmspringer des Antragstellers nutzten wie in der Vergangenheit das eigene Flugzeug 
(Typ Cessna 182), welches im Hangar des Sonderlandeplatzes Zepfenhan untergebracht ist. 
 
Der Flugplatzbetreiber zog seine größere Absetzmaschine Anfang 2024 ab. Die Flugbewegungen 
reduzierten sich auf das Niveau der Vergangenheit. 
 
Die Verwaltung schlägt vor, der Erneuerung der Außenlandegenehmigung zuzustimmen mit den 
Auflagen aus der Genehmigung von 2009 und unter der Voraussetzung, dass das bisher 



eingesetzte Absetzflugzeug Cessna 182 auch künftig benutzt wird. Aus der Vergangenheit sind 
der Verwaltung keine gravierenden Lärmbelästigungen bekannt. Mit der Zustimmung zur 
Erneuerung der Außenlandegenehmigung wird eine Genehmigung zum Einsatz der 
Absetzmaschine des Flugplatzbetreibers (Typ Pilatus Porter) ausdrücklich untersagt. 
 
Über die auf dem Grundstück seit einigen Jahren vorhandenen Hütte und Unterstände hinaus 
sollten keine weiteren baulichen Anlagen zugelassen werden. 
 
Das Landratsamt hat aus naturschutzrechtlicher Sicht keine Bedenken gegen den 
Fallschirmlandeplatz – trotz der vorhandenen Hütte und sonstigen Gegenstände.  
  
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Stadt Schömberg stimmt der beantragten Erneuerung der Außenlandegenehmigung für 
Fallschirmlandungen auf dem Grundstück des Antragstellers, Flst. 2165, Gewann Westelberg, 
Gemarkung Schörzingen unter den folgenden Bedingungen zu 
 
1. Die Auflagen aus der Außenlandegenehmigung von 2009 haben weiterhin Bestand. 
2. Das Flugzeug Cessna 182 des Antragstellers wird wie in der Vergangenheit für das Absetzen 

der Fallschirmspringer genutzt.  
3. Mit der Zustimmung zur Erneuerung der Außenlandegenehmigung wird eine Genehmigung 

zum Einsatz der Absetzmaschine des Flugplatzbetreibers (Typ Pilatus Porter) ausdrücklich 
untersagt. 

4. Über die auf dem Grundstück vorhandenen Hütten und Unterstände hinaus werden keine 
weiteren baulichen Anlagen zugelassen. 

5. Abfälle sowie ausrangierte Fahrzeuge und Maschinen sind vom Grundstück zu entfernen. 
 
 
 
 
Anlagen 
 
Übersichtsplan 
Lageplan 
Antragsunterlagen (aus Datenschutzgründen nichtöffentlich)   
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